Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
/30 Rechtsamt 30/124/2025

Antrag Nr. 054/2025 der SPD Fraktion: Priifung und Vereinfachung

kommunaler Satzungen
Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 11.02.2026 O Beschluss einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amter 61 und 63

I. Antrag
1. Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag Nr. 054/2025 der SPD-Fraktion ist damit bearbeitet.

Il. Begriindung
1.
Zu 1.
Bei Uiberschlagiger Priifung der Satzungen (derzeit 95 an der Zahl, neben den stadtischen Verord-
nungen) wurde kein Anderungsbedarf festgestellt; das Rechtsamt wird, wie bereits bisher, bei Ande-
rungen im Stadtrecht ein besonderes Augenmerk auf Vereinfachung und Entbiirokratisierung rich-
ten.

Zu2.und 3.

Fur den Vollzug der Werbeanlagensatzung -WAS- ist das Bauaufsichtsamt zustandig. Flr das Arbeits-
programm 2026 des Bauaufsichtsamtes wurde u.a. die Uberarbeitung und Aktualisierung des betref-
fenden stadtischen Satzungsrechts im Rahmen der zeitlichen und personellen Ressourcen gemel-
det. Nachdem in der Zwischenzeit die Anderung der Stellplatzsatzung erledigt ist, stehen noch fol-
gende Satzungen zur Uberarbeitung bzw. Neuerlass an: Kinderspielplatzsatzung (vgl. Antrag
074/2025), Freiflachensatzung und Werbeanlagensatzung.

Seitens des Bauaufsichtsamtes sind die Aufgaben durch Priorisierung im Rahmen der zeitlichen und
personellen Ressourcen abzuarbeiten. Aufgrund des vorliegenden Antrages Nr. 074/2025 zum Erlass
einer Kinderspielplatzsatzung wird diese Aufgabe zuerst bearbeitet. Im Anschluss daran ist die Bear-
beitung einer Freiflachensatzung vorgesehen. Zuletzt stiinde dann die Werbeanlagensatzung zur
Uberarbeitung an.

Die Gestaltungsrichtlinie fiir Gastronomie-Aufienflachen wurde bereits im Jahr 2023 unter Einbezie-
hung von Vertreter*innen des Einzelhandels sowie der Gastronomie vom Amt fiir Stadtplanung und
Mobilitdt tiberarbeitet und auch bereits beschlossen. Ziel dieser Uberarbeitung war es schon da-
mals, die Richtlinie deutlich zu kiirzen, verstandlicher zu gestalten und die Handhabung fiir alle Be-
teiligten zu erleichtern. So wurde die vorher sehr umfangreiche und komplizierte Richtlinie auf ein
Ubersichtliches Faltblatt reduziert, was maRgeblich zur besseren Zuganglichkeit und Praktikabilitat
beitragt. Die aktuell giiltige Richtlinie erfreut sich in der Regel grofRer Akzeptanz und gewahrleistet
eine qualitativ hochwertige Gestaltung der AuRenbereiche der Gastronomie. Diese AuRRenbereiche
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sind die jeweilige Visitenkarte. Gleichzeitig tragen sie zu einer positiven Wahrnehmung des Stadt-
raums durch Nutzer*innen, Anwohnende und Gaste bei. In Folge fiihrt dies auch zu einer Belebung
der Innenstadt (vgl. Neustadter Kirchenplatz). Auch die Vertreter*innen aus Einzelhandel und Gast-
ronomie haben sich damals fiir diese Regelung ausgesprochen und haben die Balance zwischen
Steuerung der Gestaltung und praktikabler Umsetzung unterstiitzt. Vor diesem Hintergrund sieht die
Verwaltung aktuell keine Notwendigkeit fiir eine weitere Vereinfachung oder Erleichterung der
Richtlinie.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Referat fiir Planen und Bauen die Satzungen und Richtli-
nien grundsatzlich in Auslibung einer positiven Ermessensprifung anwendet.

2. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

[] ja, positiv*
ja, negativ*

[]
|X| nein

lIl. Abstimmung
Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 11.02.2026
Ergebnis/Beschluss:

1. Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag Nr. 054/2025 der SPD-Fraktion ist damit bearbeitet.

mit 13 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik Behringer
Vorsitzende/r Schriftfiihrer/in

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang

Seite 2von 2



	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

